Redebeitrag Gallfuß, Veranstaltung „ Hartz- und das war`s ?“ am 28.3.2003 in Heidelberg


HARTZ- UND DAS WAR`S ?

Beschäftigungspolitische Ressourcen von Sozialen Unternehmen: Warum nutzt Rot-Grün diese nicht ?

Als wir die heutige Veranstaltung geplant haben und einen griffigen Titel suchten, waren wir uns noch uneins, ob hinter „Hartz - und das war`s“ ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen gehört. Heute könnte man den Titel wohl eher mit einem Ausrufezeichen versehen. Die groben Linien der Rot-Grünen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sind nach der Regierungserklärung durch Kanzler Schröder (am 14.3.2003) heute erkennbarer, als zur Zeit, als wir diese Veranstaltung planten. Und diese beschäftigungspolitischen Konturen versprechen nichts Gutes für die Beschäftigungs​perspektive von chancenlosen Arbeitslosen. 

Chancenlose Arbeitslose sind arbeitswillige, aber durch bestimmte Handicaps beeinträchtigte Menschen, die auf dem privatwirtschaftlich und auch öffentlich rechtlich organisierten Arbeitsmarkt keine Arbeit mehr finden. Aus unserer über 20 jährigen Erfahrung als soziale Unternehmen wissen wir, dass die überwiegende Mehrheit von chancenlosen Arbeitslosen weder faul noch unmotiviert, sondern in der Regel motiviert und auch leistungsbereit ist. Chancenlose Arbeitslose haben aber persönliche Beeinträchtigungen, sie wollen arbeiten, sie finden aber keinen Arbeitsplatz. 

Für diese Personen – in Deutschland gibt es ca. 1,5 – 2 Millionen chancenlose Langzeitarbeitslose-  sind die Beschäftigungs- und die Erwerbsaussichten nach dem 14.3.2003 nachhaltig schlechter geworden. Denn ihnen wird nicht nur die Arbeitslosenhilfe radikal gekürzt. Hinzu kommt durch das „HARTZ-KONZEPT“ der Abbau der öffentlichen beschäftigungspolitischen  Förderung von Langzeitarbeitslosen, die bisher zumindest eine befristete Beschäftigung in einem sozialen Beschäftigungsunternehmen finden konnten. Wer als Arbeitloser als „nicht erwerbsfähig“ eingestuft wird, erhält künftig – so sieht es derzeit aus – keine öffentliche Förderung zur Aufnahme einer Arbeit.

Mit diesem Konzept wird sowohl die Arbeitslosenstatistik bereinigt als auch der öffentliche Haushalt kurzfristig entlastet. Durch dieses Konzept wird aber kein einziger neuer Arbeitsplatz für chancenlose Arbeitslose geschaffen. 

Für die chancenlosen Arbeitslosen stimmt also die Aussage: Hartz- und das war`s !

Pessimistisch sieht es dann auch für all jene sozialen Beschäftigungsunternehmen aus, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind, um chancenlosen Arbeitslosen eine Erwerbsperspektive anzubieten. Denn wenn die Langzeitarbeitslosen von den Job-Centren  dauerhaft aus dem Erwerbsleben aussortiert werden, werden auch die sozialen Beschäftigungsunternehmen in ihrer Existenz bedroht. 

In dieser gemeinwohlorientierten Unternehmenslandschaft in Deutschland fanden immerhin bisher weit über 500.000 chancenlose Arbeitslose und über 50.000 Fachleute einen Erwerbsarbeitsplatz. (Zahlen von der BAG Arbeit). Alleine hier in der Region Rhein-Neckar-Dreieck sind mehrere hundert Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose und für Facharbeitskräfte bedroht

Fast schon tragisch ist es, dass ausgerechnet Rot-Grün dieses Damoklesschwert über den sozialen Beschäftigungsunternehmen kreisen lässt. Soziale Unternehmer repräsentieren nicht nur die basisdemokratischen, kollektiven  Traditionen der 70er und 80er Jahre, aus denen heraus auch die Grüne Bewegung in Westdeutschland entstanden ist. Wir präsentieren auch alte sozialdemokratische Traditionen  sozialer Gerechtigkeit und Solidarität, die wir in der neuen Form eines sozialen Unternehmertums als Beitrag zur aktivierenden Sozialpolitik organisieren. 

In unseren Unternehmen finden sich aber auch starke unternehmerische Motivationen, die sich mit den Begriffen der christlichen Soziallehre beschreiben lassen. So könnte also fast jedes politische Lager in Deutschland ein passendes Motiv in unserer Firmenbewegung finden. Leider hat das bisher kaum jemand erkannt. Was allerdings auch auf ein Defizit hinweist, wofür die sozialen Beschäftigungsunternehmen selbst verantwortlich sind: Sie stellen sich und ihre Leistungsfähigkeit  in der Öffentlichkeit nicht ausreichend dar! 

Definition soziale Unternehmen

Die Europäische Union hat in den letzten Jahren einiges unternommen, um dieses soziale Unternehmertum zu fördern. In diesem europäischen Kontext hat sich der Begriff des „3. Systems“ etabliert. Damit sind u.a. auch die sozialen Beschäftigungsunternehmen gemeint, die für chancenlose Arbeitslose befristete und unbefristete Arbeitsplätze anbieten. 

Merkmale von sozialen Beschäftigungsunternehmen: 
· Demokratische Ziele: Zivilgesellschaftliche Organisation des Unternehmen , keine private Verfügung über das Unternehmen und seinen Wert.

· Soziale Ziele: Schaffung von befristeten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere für chancenlose Arbeitslose aber auch für Fachkräfte.
· Wirtschaftliche Ziele: Herstellung und Verkauf von wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen. Marktorientierung und Leistungsorientierung.
· Lokalökonomische  und gemeinwesenorientierte Ziele: Nachhaltige Verbesserung des lokalen und regionalen Arbeitsplatzangebotes für chancenlose Arbeitslose; dadurch auch Verbesserung des Lebensstandards und der regionalen Nachfrage.

Das europäische Förderprogramm EQUAL unterstützt die  Strategieentwicklung von sozialen Beschäftigungsunternehmen. Der Veranstalter des heutigen Seminars ist eine dieser „Equal - Entwicklungspartnerschaften“ die sich BeSt 3 S nennt. Dieses Kürzel steht für den etwas sperrigen Titel „Betriebliche Entwicklungsstrategien für soziale Unternehmen im Dritten System“. Unsere Equal- Entwicklungspartnerschaft besteht aus 6 sozialen Unternehmen, die in verschiedenen Regionen  der Bundesrepublik angesiedelt sind. In unseren 5 Betrieben sind insgesamt ca. 850 befristete und unbefristete Arbeitsplätze vorhanden. In dieser Equal-Entwicklungspartnerschaft entwickeln wir Vorschläge zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Kompetenz von sozialen Beschäftigungsunternehmen. Unser Blickwinkel dabei ist die begründete Annahme, dass die Beschäftigungswirkung in diesen Unternehmen durch ein optimiertes Zusammenspiel zwischen äußeren und inneren Bedingungen erheblich verbessert werden kann. Wir sind als soziale Unternehmen gerne bereit, den notwendigen Strukturwandel auch in unseren Betrieben einzuleiten. 

Unsere zentralen Arbeitsthemen sind :

· Benchmarking zwischen sozialen Unternehmen zur Ermittlung von Best-Practice- Modellen, Entwicklung von geeigneten Kennziffern, die sich als Prozess- und Erfolgsindikatoren eignen

· Soziales Reporting in Form des „Sozial Audit“ und der „Balanced Scorecard“

· Optimierung der personenbezogenen Unterstützung von chancenlosen Arbeitslosen in sozialen Unternehmen (Personalentwicklung)

· Gender Mainstreaming in sozialen Beschäftigungsunternehmen

Unsere strategischen Ziele beziehen sich auf folgende Handlungsdimensionen:

Kontextorientierte Innovation: Soziale Beschäftigungsunternehmen im Dritten System können nur dann effizient arbeiten, wenn sie einen gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmen haben, der ihren besonderen Bedingungen entspricht. Die Besonderheit von sozialen Beschäftigungsunternehmen liegt in ihrer einzigartigen Fähigkeit, sehr unterschiedliche Ressourcen und Kompetenzen zielgerichtet für arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Zwecke zu bündeln. Auf der operativen Ebene ist es deshalb notwendig, dass der Rechtsrahmen (Gesellschaftsrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Arbeitsrecht, Förderrecht,  Steuerrecht, Ordnungsrecht usw. ) auf diese Besonderheit von sozialen Beschäftigungsunternehmen angepasst wird. Das Ergebnis wäre nicht nur eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz sondern auch eine verbesserte  Wirtschaftlichkeit der sozialen Beschäftigungsunternehmen.

Zielorientierte Innovation:

Die Verbesserung der äußeren Rahmenbedingungen von sozialen Beschäftig dient dem Ziel, befristete und unbefristete Arbeitsplätze für chancenlose Arbeitslose in diesen Unternehmen zu sichern und neue zu schaffen.
Prozessorientierte Innovation :

Die Sicherung der Erwerbsarbeitsplätze in sozialen Beschäftigungsunternehmen erfordert eine permanent neu herzustellende Balance zwischen ökonomischer Rationalität und sozialer Zweckmäßigkeit. Dazu sind neue betriebs- und sozialwirtschaftliche Instrumentarien erforderlich, die geeignet sind, die betrieblichen Prozesse zu steuern. 
All dies geschieht auf dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Prämisse, dass Erwerbsarbeit ein unverzichtbares Element zur Sicherung von gesellschaftlicher Würde und Teilhabe darstellt. Soziale Beschäftigungsunternehmen sind ein wirksames Instrument zur Umsetzung dieses Rechtes, insbesondere für chancenlose Arbeitslose.

Der Anspruch der Equal-Entwicklungspartnerschaft BEST 3S  ist es, einige gute Argumente und Strategien aus der Praxis dieser Betriebe für die Entscheidungsfindung der Politik zu entwickeln und diese Argumente zu kommunizieren.  Auch wenn wir als Entwicklungspartnerschaft erst am Anfang unserer Aktivitäten stehen, lassen sich jetzt schon einige Strukturmerkmale erfolgreicher sozialer Unternehmenstätigkeit nennen, die ein Höchstmaß an Beschäftigung für chancenlose Arbeitslose erzeugen können.

Für einen Masterplan „Soziale Beschäftigungsunternehmen“ 

1. Aktuelle, kurzfristige Maßnahmen: Alle ordnungspolitischen Beschränkungen für soziale Beschäftigungsunternehmen und die sich daraus ergebenden rechtlichen Grauzonen – vor allem im Steuerrecht – sind zu beseitigen. Zur Vermeidung von aktuellen steuerrechtlichen Gefährdungen – bedingt durch eine restriktive Überprüfung der Gemeinnützigkeit von sozialen Unternehmen - ist ein sofortiges „Steuerliches Moratorium soziale Beschäftigungsunternehmen“, veranlasst vom Bundesfinanzministerium, notwendig. 

2. HARTZ plus: Damit durch die Hartz-Reformen die sozialen Beschäftigungsunternehmen und die dort vorhandenen Arbeitsplätze nicht gefährdet werden, vertreten wir die Forderung „HARTZ-plus, statt Hartz – pur“. Das Hartz-Konzept muss  dringend die Angebote und die Kompetenzen sozialer Beschäftigungsunternehmen für chancenlose Arbeitslose berücksichtigen. Dazu ist ein schneller und intensiver Dialog zwischen den sozialen Beschäftigungsunternehmen, der Politik und den zuständigen Ministerien notwendig.

3. Grundsätzliches: Beschäftigungsunternehmen organisieren Erwerbsarbeit für und mit chancenlosen Arbeitslosen. Dazu ist die „volle“ Marktfreiheit dieser Unternehmungen  notwendig. Die Marktfreiheit erfordert aber  auch einen Minderleistungsausgleich für die Beschäftigung von chancenlosen Arbeitslosen. Langzeitarbeitslose sind in der Regel zunächst nicht voll leistungsfähig. Je marktgerechter sich aber soziale Unternehmen entwickeln und ohne Restriktionen agieren können, umso höher ist die wirtschaftliche Ertragsquote der sozialen Beschäftigungsunternehmen. Gut funktionierende soziale Beschäftigungs​unternehmen erwirtschaften mittlerweile bis zu 80 Prozent ihrer Kosten selbst. Der ungedeckte Rest ist in der Regel die Folge von vorhandenen Leistungshandicaps der beschäftigten ehemaligen Arbeitslosen. Öffentliche Finanzierungsaufgabe ist es, diese Handicaps für die Unternehmen auszugleichen und darüber hinaus ein kostendeckendes Entgelt für die erbrachten sozialen Dienstleistungen zu zahlen.

4. Grundlage des wirtschaftlichen und sozialen Erfolges  von sozialen Beschäftigungs​unternehmen  ist eine ausreichend bezahlte, gesellschaftlich und sozial sinnvolle Arbeit. Marktgerechte und qualifizierte Erledigung von Aufträgen stellen deshalb eine wesentliche Einnahmequelle von sozialen Beschäftigungsunternehmen zur Finanzierung der Lohn- und Sachkosten dar. Dieses Ziel soll auch durch öffentliche Investitionsprogramme unterstützt werden, wo gesicherte Auftragsquoten zur Sicherung von Erwerbsarbeitsplätzen für chancenlose Arbeitslose geschaffen werden können. 

5. Chancenlosen Arbeitslosen soll nach spätestens einem Jahr Arbeitslosigkeit die Option angeboten werden, auf freiwilliger Basis – aber mit gesetzlichem Anspruch – eine unbefristete Beschäftigung in sozialen Beschäftigungsunternehmen annehmen zu können. Nur wenn dies abgelehnt würde, sollte das Arbeitslosengeld II greifen.

Und vor allem:  Soziale Beschäftigungsunternehmen brauchen eine politische Lobby, die getragen wird von sachkundigen politischen EntscheidungsträgerInnen! Bis dato mangelt es aber noch am Dialog zwischen Bundespolitik und den sozialen Beschäftigungsunternehmen, was insbesondere bei einer  „Rot-Grünen Regierungsmehrheit“ für die sozialen Beschäftigungsunternehmen sehr enttäuschend ist.

Ich möchte meinen Beitrag mit einem letzten Vergleich beenden. Einige von Ihnen kennen vielleicht den „Harzer Käse“, nicht zu verwechseln mit dem Herrn Hartz, dieser  schreibt sich mit „tz“ und nicht mit „z“. Dieser Harzer Käse – mit „z“  - ist in seinem Ursprungszustand sehr trocken, er stinkt und ist nicht wirklich ein Genuss. Der Genuss wird hergestellt, indem man Essig, Kümmel, Zwiebeln u.a. wohlschmeckende Zutaten hinzufügt. Das Produkt nennt man dann „Harzer Käse mit Musik“. 

Wenn Sie wollen, sind die sozialen Beschäftigungsunternehmen gerne die „Musik“ für das , - leider - etwas zu trocken geratene   „Hartzer Konzept.“ 

Wir hoffen, die sozialen Beschäftigungsunternehmen im Dritten System treffen mit ihren Zutaten die Geschmacksrichtung von Rot-Grün.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Wolfgang Gallfuß

Koordinator der Equal-Entwicklugnspartnerschaft BeSt 3 S e.V.

Wieblinger Weg 81/1

69123 Heidelberg

Telefon 06221 / 654916

Fax 06221 / 180099

Mail: kontakt@best3s.de
www.best3s.de
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